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RS OGH 1971/8/5 7Ob101/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.08.1971

Norm

AußStrG §16 BIII2a

AußStrG §171

AußStrG §174 B

GBG §31

Rechtssatz

Die Au6assung, daß die Unterschrift auf einem Erbübereinkommen (Privaturkunde) beglaubigt sein müssen, wenn in

die Einantwortungsurkunde darauf gegründete Verbücherungsankündigungen aufgenommen werden sollen, den

Formvorschriften des § 171 AußStrG aber nicht entsprochen wurde, ist nicht offenbar gesetzwidrig.
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